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mäßheit des § 141 erfolgt ist, der Verteidiger in der Haupt
verhandlung ausbleibt, sich unzeitig entfernt oder sich 
weigert, die Verteidigung zu führen, so hat der Vor
sitzende dem Angeklagten sogleich einen anderen Ver
teidiger zu bestellen. Das Gericht kann jedoch auch eine 
Aussetzung der Verhandlung beschließen.

(2) Ergibt sich erst im Laufe der Hauptverhandlung, 
daß die Verteidigung notwendig ist, so hat der Vor
sitzende dem Angeklagten einen Verteidiger zu bestellen. 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Erklärt der neu bestellte Verteidiger, daß ihm die 
zur Vorbereitung der Verteidigung erforderliche Zeit 
nicht verbleiben würde, so ist die Verhandlung zu unter
brechen oder auszusetzen.

(4) Wird durch die Schuld des Verteidigers eine Aus
setzung erforderlich, so sind ihm, vorbehaltlich dienst
licher Ahndung, die hierdurch verursachten Kosten auf
zuerlegen.

Anm.i Abs. 2 ist durch Art. 2 Ziff. 12 des Ausf. Ges. zu dem Ges. gegen ge
fährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) eingefügt worden.

Gemeinschaftlicher Verteidiger.
§146

(1) Die Verteidigung mehrerer Beschuldigter kann, in
sofern dies der Aufgabe der Verteidigung nicht wider
streitet, durch einen gemeinschaftlichen Verteidiger ge
führt werden.

(2) Ist in einem Fall, in dem ein Verteidiger die Ver
teidigung mehrerer Beschuldigter führt, eine Zustellung 
von Schriftstücken an den Verteidiger vorzunehmen, so 
bedarf es aiich in Angelegenheiten, die alle oder mehrere 
der Beschuldigten betreffen, nur einer Zustellung. Eine 
der Zahl der in Betracht kommenden Beschuldigten ent-
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